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Amtliche Bekanntmachungen 
   

1 
 

Stadt Salzgitter 

Wahlbekanntmachung und Aufforderung zur Einreichung  

von Wahlvorschlägen für die Jugendparlamentswahl 

am 15. April 2020 

 
Bekanntmachung 

 
Gemäß der Wahlordnung für das Jugendparlamentes der Stadt Salzgitter vom 24.05.2017 gebe 
ich für die am 15. April 2020 stattfindende Jugendparlamentswahl Folgendes bekannt: 
 

1. Gemäß Nr. 3 der Wahlordnung für das Jugendparlament der Stadt Salzgitter teile ich 
nachstehend den Namen und die Anschrift der Wahlleitung für die Wahl des Jugendparla-
mentes der Stadt Salzgitter am 15. April 2020 mit: 

 
Wahlleitung der Jugendparlamentswahl: 
Geschäftsführung des Jugendparlamentes 
Deborah C. Gollbach 
Joachim-Campe-Straße 9 - 11 
38226 Salzgitter 

 
2. Bekanntmachung des Wahltages gemäß Nr. 10 der Wahlordnung für das Jugendparla-

ment der Stadt Salzgitter: 
 
Die Wahl des Jugendparlamentes findet am 15. April 2020 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 
18:00 Uhr statt. 

 
3. Wahlberechtigte gemäß Nr. 1 der Wahlordnung für das Jugendparlament der Stadt Salz-

gitter: 
 
Wählen können alle seit mindestens einem Monat mit Hauptwohnsitz in Salzgitter gemel-
deten Kinder und Jugendlichen, die am Wahltag das 12. Lebensjahr vollendet und das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
Entsprechend der in Nr. 3 der Bekanntmachung aufgeführten zu wählenden Gruppen, 
wählen die Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis einschließlich 13 Jahren die Bei-
sitzer*innen und die Jugendlichen im Alter ab 14 Jahren bis zum vollendeten 20. Lebens-
jahr die Parlamentarier*innen.  
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4. Wählbarkeit gemäß Nr. 2 der Wahlordnung für das Jugendparlament der Stadt Salzgitter: 
 
Gewählt werden können alle seit mindestens einem Monat mit Hauptwohnsitz in Salzgitter 
gemeldeten Kinder und Jugendliche, die am Wahltag das 12. Lebensjahr vollendet und 
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dabei werden die zu Wählenden in Beisit-
zer*innen und Parlamentarier*innen unterschieden. Insgesamt können bei der Wahl des 
Jugendparlamentes Salzgitter bis zu 28 Plätze von Kindern und Jugendlichen besetzt wer-
den. Für Beisitzer*innen stehen drei Plätze Verfügung, welche für Kinder und Jugendliche 
im Alter ab 12 bis einschließlich 13 Jahren vorgesehen sind. 25 Plätze werden für Parla-
mentarier*innen vorgehalten, welche von Jugendlichen im Alter von 14 Jahren bis zum 
vollendeten 21. Lebensjahr eingenommen werden können. 
 

5. Angaben, ab wann, bis zu welchem Zeitpunkt und wo Bewerbungen für eine Kandidatur 
eingereicht werden können gemäß Nr. 4, 5, 6 der Wahlordnung für das Jugendparlament 
der Stadt Salzgitter: 
 
Mit Bekanntmachung des Wahltermins können Wahlvorschläge eingereicht werden. Die 
geplante Bekanntmachung mit dem Amtsblatt der Stadt Salzgitter ist Mittwoch, der 8. Ja-
nuar 2020. 
 
Die Kandidatenbögen werden bis zum 40. Tag vor der Wahl bis um 18:00 Uhr von der 
Wahlleitung angenommen. Das bedeutet, dass die Kandidatenbögen bis Freitag, den 6. 
März, um 18:00 Uhr, formgerecht bei der Stadt Salzgitter eingegangen sein müssen. 
 
Die Abgabe der Kandidatenbögen kann zum einen über den Einwurf in folgende Briefkäs-
ten erfolgen: 
 
Stadt Salzgitter 
Joachim-Campe-Straße 6 - 8 
38226 Salzgitter 
 
Stadt Salzgitter 
Joachim-Campe-Straße 9 - 11 
38226 Salzgitter 
 
Der nachstehende Zusatz ist auf dem Briefumschlag zu vermerken: 
 
z. Hd. 51.1.0.3 Jugendparlament 
 
Weiter können die Kandidatenbögen unter Beachtung der Öffnungszeiten des Fachdiens-
tes Kinder, Jugend und Familie persönlich im Büro der Wahlleitung abgegeben werden. 
Die Anschrift der Wahlleitung kann Nr. 1 der Bekanntmachung entnommen werden. Ein 
gesonderter Hinweis auf das Büro der Wahlleitung findet sich im Gebäude des Fachdiens-
tes Kinder, Jugend und Familie. 

 
6. Voraussetzungen für eine Kandidatur gemäß Nr. 4 der Wahlordnung für das Jugendparla-

ment der Stadt Salzgitter: 
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Zu den Voraussetzungen für eine Kandidatur gehören: 
- Ein ausgefüllter Kandidatenbogen 
- Ausgefüllte Anlagen, einschließlich Unterschriften der Erziehungsberechtigten 
- 10 Unterstützerunterschriften, welche ausschließlich von Wahlberechtigten im Sinne 

der Nr. 3 der Bekanntmachung geleistet werden dürfen. 
 
Die Wahlleitung stellt die Zulässigkeit der Kandidatur nach Eingang der Unterlagen fest. 
 

7. Wahlbenachrichtigungen für die Wahlberechtigten gemäß Nr. 3 der Wahlordnung für das 
Jugendparlament der Stadt Salzgitter: 
 
Die Stadtverwaltung erstellt und versendet die Wahlbenachrichtigungen nach Ablauf der 
Abgabefrist für die Kandidatenbögen entsprechend Nr. 5 der Bekanntmachung der Wahl 
des Jugendparlamentes Salzgitter. Voraussetzung für die Erstellung und den Versand der 
Wahlbenachrichtigungen ist die Feststellung einer stattfindenden Wahl. 
 

8. Eintritt des Ausnahmefalles „Ausfall der Jugendparlamentswahl“ gemäß Nr. 12 der Wahl-
ordnung für das Jugendparlament der Stadt Salzgitter: 
 
Die Jugendparlamentswahl 2020 kann entfallen, wenn sich bis zum 6. März 2020 weniger 
als 25 Kandidat*innen für die Plätze der Parlamentarier*innen sowie weniger als 3 Kandi-
dat*innen für die Plätze der Beisitzer*innen zu Wahl stellen. Die Folge dieses Ausnahme-
falles bedeutet, dass die gemeldeten Kandidat*innen automatisch Abgeordnete des Ju-
gendparlamentes sind. Neue Mitglieder können anschließend durch die ernannten Mitglie-
der per Mehrheitsbeschluss aufgenommen werden. 
 
 
Salzgitter, den 19.12.2019        gez. Deborah C. Gollbach 

                                                              (Wahlleitung) 
                                                                  (Fachdienst Kinder, Jugend und Familie) 

                                                                  (Fachgebiet Kinder- und Jugendförderung) 
 
 
 

2 
 

Öffentliche Zustellungen* 
 

Gegen nachstehend aufgeführte Personen ist jeweils ein Bescheid ergangen, der nicht zustellbar 
ist. 
 
 
Name/Empfänger letzter bekannter Wohnsitz Bescheid nach dem Bescheid  
Hasemann, Stefan Chemnitzer Straße 28 bei Wolff MeldeG 25.11.2019 
32.4/011902621 38226 Salzgitter 
 
Dragan, Florentina-R. Chemnitzer Straße 28 Straßenverkehrsgesetz 11.12.2019 
32.4/031924154 38226 Salzgitter 
 
Hartmann, Klaus Dieter Johann-Sebastian-Bach-Straße 7 Straßenverkehrsgesetz 12.12.2019 
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32.4/021900832 38226 Salzgitter 
 
Baearam, Mura Berliner Straße 190 Straßenverkehrsgesetz 13.12.2019 
32.4/031926646 38226 Salzgitter 
 
AZE GmbH Unter den Linden 21 Straßenverkehrsgesetz 16.12.2019 
32.4/031912649 10117 Berlin 
 
Schulz, Heike Feldstraße 85 Straßenverkehrsgesetz 17.12.2019 
32.4/031925886 38640 Goslar 
 
Chiriac, Marian-Valentin Watenstedter Weg 11 Straßenverkehrsgesetz 17.12.2019 
32.4/150001731 38229 Salzgitter 
 
Belciug, Cristea Berliner Straße 233 Straßenverkehrsgesetz 17.12.2019 
32.4/101921223 38226 Salzgitter 
 
AZE GmbH Unter den Linden 21 Straßenverkehrsgesetz 19.12.2019 
32.4/031913675 10117 Berlin 
 
Lunau, Sebastian Friedrichsorter Straße 35 Straßenverkehrsgesetz 19.12.2019 
32.4/061814311 24159 Kiel 
 
Kraemer, Michael Hondelager 8 Straßenverkehrsgesetz 19.12.2019 
32.4/101919877 38110 Braunschweig 
 
Schulz, Heike Kurhausstraße 18 Straßenverkehrsgesetz 19.12.2019 
32.4/031930279 38667 Bad Harzburg 
 
Rethfeldt, Jann Braunschweiger Straße 45 Straßenverkehrsgesetz 20.12.2019 
32.4/061911318 38315 Hornburg 
 
Klett, Maja-Scarlett Mammutring 73 Straßenverkehrsgesetz 20.12.2019 
32.4/031921392 38226 Salzgitter 
 
Walter, Georg Joachim Postbergstraße 4 Straßenverkehrsgesetz 23.12.2019 
32.4/061909499 38324 Kissenbrück OT Hedwigsburg 
 
Kolbe, Andre Holzmarkt 15 Straßenverkehrsgesetz 30.12.2019 
32.4/081918469 38300 Wolfenbüttel 
 

 
Die Bescheide können durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte im Fachdienst-
BürgerService und Ordnung –Städtischer Ordnungsdienst-, Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-
Campe-Straße 6 - 8, während der Sprechzeiten bis zum 05.02.2020 eingesehen werden. 
 
Nach Ablauf von 2 Wochen, nach Beginn der Bekanntgabe, gelten die Bescheide als zugestellt. 
 
 
Fachdienst BürgerService und Ordnung 
- Städtischer Ordnungsdienst - 
AZ.: 32.4/ 
 
Aushang: 
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vom 
 
bis 
 
______________________________ 
FD 32    Datum/Unterschrift 

 

 


